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Name 
      
 

Vorname 
      
 

Strasse 
      
 

PLZ Ort 
      
 

Telefon privat 
      
 

E-Mail 
      
 

Schulort  
      
 

Beruf / Lehrjahr / Klasse 
      
 

Schultag 
      
 

zuständige Lehrperson 
 
 

Name Berufsbildner/-in 
      
 

Name Ausbildungsbetrieb 
      
 

Telefon Berufsbildner/-in  
      
 

Strasse Ausbildungsbetrieb 
      
 

E-Mail Berufsbildner/-in 
      
 

PLZ Ort Ausbildungsbetrieb 
      
 

 

gewünschter Stützkurstag:  a) _        b)        

 

gewünschter Ort:    Interlaken (Mo - Fr)  Frutigen (Mi Holz, Do)  Spiez (Mo Holz, Di) 

 Meiringen (Do)   Unterseen (Mo-Do GeSo)     

  Brienz (Mi)       

Anmeldungen für Kurse in Thun und Zweisimmen online: Kurse (idm.ch) 

 

• Der Stützkurs dauert bis am Ende des laufenden Schuljahres.  

• Mit dieser Anmeldung verpflichtet sich die angemeldete Person, den Stützkurs regelmässig 
zu besuchen (Absenzen gemäss Reglement bzi). 

• Der Stützkurs findet an Randstunden und in der Regel nicht am regulären Schultag statt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum / Unterschrift Lernende/r                    Datum / Unterschrift Berufsbildner/-in   
 

___________________________________    _____________________________________ 
 

Sie erhalten per Mail eine Selbsteinschätzung und ein Aufgebot für den 1. Kurstag.  
Klassenlehrpersonen und Ausbildungsverantwortliche werden über Ihre Teilnahme informiert.  
 
Weitere Informationen bei A. Mühlemann, muehlemann.annaroes@bzi.ch Telefon 033 508 48 48 
Diese Anmeldung der Lehrperson abgeben oder zusenden an:  
bzi Stützkurse I Obere Bönigstrasse 21 I 3800 Interlaken 

Aus Gesetz und Verordnung über die Berufsbildung (gültig ab 1. Januar 2004): 
Gesetz Art. 20 Freikurse und Stützkurse 
1 Freikurse und Stützkurse der Berufsfachschule sind so anzusetzen, dass der Besuch ohne wesentli-
che Beeinträchtigung der Bildung in beruflicher Praxis möglich ist. Ihr Umfang darf während der Ar-
beitszeit durchschnittlich einen halben Tag pro Woche nicht übersteigen.  
2 Die Notwendigkeit des Besuchs von Stützkursen wird periodisch überprüft. 
 

Verordnung Art. 22 Stützkurse 
4 Ist eine lernende Person im Hinblick auf eine erfolgreiche Absolvierung der Berufsfachschule auf 
Stützkurse angewiesen, so kann die Berufsfachschule im Einvernehmen mit dem Betrieb und mit der 
lernenden Person den Besuch solcher Kurse anordnen. Bei Uneinigkeit entscheidet der Kanton. Der Be-
such erfolgt ohne Lohnabzug. 

 

https://www.idm.ch/kurse/berufliche-grundbildung/stutzkurse/
mailto:muehlemann.annaroes@bzi.ch

